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Grußwort 

 

Sehr geehrte Damen* und Herren*, liebe Kolleg*innen, 
 

mit diesem Qualitätsbericht möchten wir Ihnen die Leistungsbilanz der Klinik am schönen Moos der Jahre 

2021 und 2022 vorstellen. Wobei auch das Jahr 2021 noch ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand 

mit all seinen Vorsichtsmaßnahmen, Patient*innen und Mitarbeiter*innen vor der Infektion zu schützen.  

Zur Normalität wie wir sie vor dem Jahr 2020 kannten, konnte die Klinik auch in den letzten beiden zurück-

liegenden Jahren nicht zurückkehren. In 2022 waren aber erste Schritte in diese Richtung möglich. Hierzu 

haben auch die Impfmöglichkeit und die Besonnenheit vieler Patient*innen und Mitarbeiter*innen beigetra-

gen.  

Die Klinik am schönen Moos in Bad Saulgau steht seit 1990 als verlässlicher Partner im Dienste der Ge-

sundheit  

an der Seite der Patient*innen und Kostenträger und hat gezeigt, dass sie auch schwierigen, nicht vorher-

sehbaren Aufgaben gewachsen ist. An dieser Stelle gilt unser Dank unseren Mitarbeiter*innen. Gemeinsam 

arbeiten wir an der Zukunft der Klinik.  

 

Bleiben Sie gesund. Es grüßen Sie freundlich 

 

  

                                                                   

                                                                                                      
 Dr. Steffen Häfner Andrea Traub 

 Ärztlicher Direktor Geschäftsführung 

Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

 Sozialmedizin, Physikalische Therapie und Balneologie 

 Naturheilverfahren  
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1. Rehabilitation 

1.1 Die Klinik am schönen Moos 

Die Klinik am schönen Moos (K.a.s.M.) ist eine Re-

habilitationsklinik für Psychosomatische Medizin, 

Psychiatrie und Psychotherapie und liegt in der Höhe 

von 587 m ü.N.N. im Herzen Oberschwabens in 

der Kur- und Bäderstadt Bad Saulgau mit seinen 

rund 18.000 Einwohnern, ausgeprägten Liebe zu al-

ten Bräuchen und einem beispielhaften und mit Prei-

sen ausgezeichnetem Biodiversitätskonzept für 

mehr biologische Vielfalt.   

Hier im Oberschwäbischen Bad Saulgau kehrt man 

zum Ursprünglichen zurück. Die Kraft der Natur mit 

ihrer biologischen Vielfalt und die zahlreichen Bio-

topanlagen und Naturlehrpfade, können Sie hier spü-

ren. Viele Naturattraktionen  und Erlebnismöglichkei-

ten am NaturThemenPark entlang  laden zur Besin-

nung und zum Verweilen ein. Für dieses Engage-

ment erhielt die Stadt Bad Saulgau viele hochkaräti-

ge Auszeichnungen.  

Der NaturThemenPark, der direkt vor der Haustür Ih-

rer Unterbringung liegt, führt auf seinem 4,6 km lan-

gen Rundweg u.a. auf Stegen über eine angelegte 

Wasserlandschaft mit einem großen Koi-Becken und 

Naturraum für Biber über interaktive Erlebnisstatio-

nen durch Themenwege wie Wasser-, Nistkasten-, 

Thermalwasserlehrpfade bis hin zu einem Gesund-

heits- und Kräutergarten in dem ebenfalls vor der 

Haustür befindlichen Kurgarten mit Kneippbecken. 

Sie können beim Wandern u.a. den Themenpfad 

Energiewende erkunden oder sich auf Riedrundwe-

gen im Natur- und Landschaftsschutzgebiet bewe-

gen.  

Innmitten diesem Juwel steht die Klinik auf einer ru-

higen Anhöhe, direkt neben dem öffentlichen Kurpark 

und Thermalbad eingebettet zwischen weitläufigen 

Feldern und dem angrenzenden Wald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Bild aus dem „Biodiversitätskonzept der Stadt Bad Saulgau“) 

1.2 Ausstattung 

Die Klinik am schönen Moos ist eine moderne Klinik 

mit angenehmer Atmosphäre und moderner architek-

tonischer Gestaltung und besteht aus drei miteinan-

der verbundenen Häusern.  

Sie verfügt über 180 Betten. Diese sind in Einzel-

zimmer, Paarzimmer und kleine Appartements auf-

geteilt.  

Alle Zimmer und Appartements haben gehobenen 

Standard mit Dusche, WC, Balkon, Selbstwahltelefon 

und TV-Anschluss. Mehrere Zimmer sind allergiearm 

ausgestattet, drei Zimmer behinderten- und rollstuhl-

gerecht. 

Den Patient*innen stehen ein Raum der Begegnung 

mit Terrasse, große Liegewiese, ein Fernsehraum, 

mehrere Sitzgelegenheiten im ganzen Haus, Literatur 

zum Ausleihen und  WLAN gegen geringes Entgelt 

zur Verfügung.  

Der Gebäudekomplex umfasst neben umfangreichen 

diagnostischen Einrichtungen vielfältige Behand-
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lungsmöglichkeiten für psychotherapeutische und 

medizinische Behandlungen, Gespräche, Ergothera-

pie, Sport, Krankengymnastik, Trainingstherapie, 

Physiotherapie, Funktionsdiagnostik, Arbeitsplatztrai-

ning sowie Diätküche etc.. 

Eine helle Sport- und Mehrzweckhalle mit Schwing-

boden und ein Schwimm- / Bewegungsbad (26-30°C 

Wassertemperatur, 1,37 m Tiefe) stehen für intensive 

therapeutische Nutzung und in der Freizeit zur Verfü-

gung. Ein Fitnessraum wird für die medizinische 

Trainingstherapie genutzt.  

1.3 Freizeitangebote und Ausflugsziele 

Zur Freizeitgestaltung stehen den Patienten folgende 

Räumlichkeiten in der Klinik zur Verfügung: 

Schwimmbad, Fitnessraum, Konferenzraum, Sport-

halle. Es können Ausrüstungen für Tischtennis, 

Badminton, Volleyball etc. sowie Gesellschaftsspiele 

ausgeliehen werden. Eine Patientenbibliothek bietet 

Literatur zur Zerstreuung und zur sachgerechten Ori-

entierung.  

Es finden geführte Wanderungen sowie meditative 

Andachten durch die evangelische und katholische 

Seelsorge statt. Des Weiteren werden im Rahmen 

des Freizeitangebotes am Abend Kurse für Yoga, 

Thai-Chi, Walking und Kräuterwandrungen etc. teil-

weise gegen einen kleinen Kostenbeitrag angeboten.  

Ganz in der Nähe befindet sich das Kloster Sießen. 

Im Kloster erinnert ein Ausstellungssaal an die wohl 

bekannteste Ordensschwester von Sießen, die Male-

rin und Zeichnerin Schwester Innocentia Hummel.  

Direkt neben der Klinik liegt der Kurgarten mit den 

Thermalquellen, einem Kneipp-Bereich sowie die 

Sonnenhoftherme mit über 900 m² Thermalbade-

landschaft, aus der täglich 1,5 Millionen Liter schwe-

felhaltiges Heilwasser aus der 646 m tiefen Quelle 

sprudeln. Unmittelbar gegenüber der Klinik liegt der 

Themen- und Erlebnisweg Wasser als Teil des  

NaturThemenParks, welcher über viele Infopfade zu 

umweltbezogenen Themen über die Bedeutung von  

stehenden und fließenden Gewässern als Lebens-

raum für Pflanzen und Tieren informiert. 

 

(Quelle: Bild aus dem „Biodiversitätskonzept der Stadt Bad Saulgau“) 

Die historische Stadt Bad Saulgau ist ein staatlich 

anerkannter Kurort mit viel Brauchtum und bietet zu-

dem viele Ausflugs- und Wandermöglichkeiten, z. B. 

zum Federsee mit dem größten Naturmoor Deutsch-

lands, Bodensee mit den Inseln Reichenau und 

Mainau, Allgäu, Schwäbische Alb, Naturschutzgebiet 

„Obere Donau“ mit seinen wild-romantischen Burgen 

und Wanderwegen. 30 Gehminuten entfernt liegt der 

Wagenhauser See, welcher seit Jahrzehnten als  

Erholungs- und Badeort für die Allgemeinheit dient. 

1.4 Träger 

Träger der Klinik ist die Klinik am schönen Moos 

GmbH. Sie gehört seit 2006 zur IRYO-Gesellschaft 

für Gesundheitsmanagement mbH, Französische 

Straße 53-55, in D-10117 Berlin (www.iryo.de). 

Die IRYO ist Anbieter von Gesundheitsdienstleistun-

gen mit derzeit 2 Klinikbetrieben und einem Service- 

und Dienstleistungsbetrieb namens ReCaTecSüd. 

Sie verfügt aktuell über eine Gesamtkapazität von 

mehr als 289 Betten und beschäftigt mehr als 300 

Mitarbeiter. Die IRYO gehört seit 2017 zur CURA 

Unternehmensgruppe: CURA Kurkliniken, Senioren-

wohn- und Pflegeheime GmbH, Französische Straße 

53 – 55, 10117 Berlin, HRB: 103237 (Amtsgericht 

Hamburg), www.cura-ag.com. 

Zur CURA-/Maternus Unternehmensgruppe gehören 

bundesweit insgesamt drei Rehabilitationskliniken, 

ein Fach-Krankenhaus sowie rund 50 Seniorenwohn- 

und Pflegeeinrichtungen. 
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1.5 Zulassung und Kostenträger  

Die Federführung für die Klinik am schönen Moos hat 

die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württem-

berg. Weitere Beleger sind die Deutsche Rentenver-

sicherung Bund, verschiedene regionale Gliederun-

gen der Deutschen Rentenversicherung sowie ge-

setzliche Krankenversicherungen und Betriebskran-

kenkassen aus dem gesamten Bundesgebiet.  

Die Klinik erbringt stationäre medizinische Rehabilita-

tionsleistungen nach § 40 Abs. 2 SGB V und hat mit 

den Landesverbänden der Krankenkassen und den 

Verbänden der Ersatzkassen einen Versorgungsver-

trag nach § 111 Abs. 2 SGB V. Zudem bestehen ver-

tragliche Bindungen nach § 21 SGB IX. 

1.6 Behandlungs- und therapeutische Konzepte  

1.6.1 Behandlungsschwerpunkte 

Die medizinische Rehabilitation gewinnt innerhalb ei-

nes gegliederten Systems der Gesundheitsversor-

gung zunehmend an Bedeutung, da chronische Er-

krankungen, Beeinträchtigungen und Behinderungen 

und Multimorbidität zahlenmäßig, u. a. aus medizini-

schen sowie demographischen Gründen, weiter zu-

nehmen. Hier ist ein integrativer bio-psycho-

sozialer Rehabilitationsansatz erforderlich, der weit 

über die organ- und symptombezogene Therapie 

hinausreicht. 

Übergeordnetes Rehabilitationsziel ist die Verhinde-

rung von Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit 

und die möglichst dauerhafte Eingliederung in das 

Erwerbsleben bzw. die Erreichung eines höchstmög-

lichen Partizipations-(Teilhabe-)Grades. In diesem 

Sinne zielt die (teil-)stationäre psychosomatische Be-

handlung und Rehabilitation grundsätzlich auf eine 

Besserung von Schädigungen und Beeinträchtigun-

gen bzw. Optimierung von persönlichen und Umge-

bungsfaktoren ab. Die medizinische Rehabilitation 

folgt in besonderem Maße dem Grundsatz, die Pati-

ent*innen aktiv in die eigene Gesundung bzw. Ge-

sunderhaltung mit einzubeziehen. Es gilt ihnen und 

ggf. ihren Angehörigen genauso viel wie nötig und so 

wenig wie möglich professionelle Anregungen und 

Unterstützung zukommen zu lassen, wie erforderlich 

ist, um ihre Ressourcen und ihr Selbsthilfe-Potential 

und das ihrer Angehörigen soweit wie möglich zu ak-

tivieren, zu fördern und zur Entfaltung zu bringen. 

Die Klinik am schönen Moos behandelt folgende In-

dikationen und Problemlagen: 

Allgemeine Psychosomatik 

• Schwere Belastungs- und Anpassungsstörungen, 

Erschöpfungszustände, z. B. Burn-out 

• Depressive Episode, rezidivierende depressive 

Störungen, anhaltende affektive Störungen (z. B. 

Dysthymie) 

• Angst- und Panikstörungen 

• Phobische Störungen (z. B. Agoraphobie, soziale 

Phobien, isolierte Phobien) 

• Zwangsstörungen 

• Persönlichkeitsstörungen, z. B. Borderline 

• Dissoziative Störungen, z. B. Bewegungs-, Sensi-

bilitäts- und Empfindungsstörungen 

• Somatoforme Störungen: Somatisierungsstörun-

gen, körperliche Funktionsstörungen mit psychi-

schen Ursachen, z. B. von Herz-Kreislauf, At-

mung, Magen-Darm, Blase, hypochondrische Stö-

rungen etc. 

• Chronische Schmerzen mit somatischen und psy-

chischen Faktoren, z. B. Fibromyalgie, Rücken-

schmerzen, Migräne, Spannungskopfschmerzen) 

• Essstörungen, z. B. Anorexie, Bulimie, Binge-

Eating 

• Nichtorganische Schlafstörungen, z. B. Schlaf-

Wach-Rhythmus-Störung, Albträume 

• Probleme der Krankheitsverarbeitung bei somati-

schen Krankheitsbildern 
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Spezielle Psychosomatik 

• Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation 

(MBOR) bei besonderen beruflichen Problemla-

gen / Berufsbedingte Störungen (Mobbing,  

Arbeitsplatzkonflikte)  

• Trauerbewältigung, z. B. nach Verlust naher  

Angehöriger 

• Traumafolgestörungen, z. B. Posttraumatische 

Belastungsstörungen im Sinne einer Stabilisie-

rungsphase 

• Interkulturelle Psychosomatik im Einzelsetting,  

z. B. für türkisch- / rumänisch-sprachige Migran-

ten 

• Psychosomatik der zweiten Lebenshälfte  

Nachsorgende Psychosomatik 

• Psy-RENA Nachsorgegruppen 

Fachärztliche Mitbehandlung 

• von somatischen Begleiterkrankungen 

 

1.6.2 Therapie 

Auf der Basis des bio-psycho-sozialen Modells  

strebt die Klinik am schönen Moos eine ganzheitliche  

Behandlung und Rehabilitation des individuellen  

Patienten bzw. Rehabilitanden an. Als Vorausset-

zung für einen optimalen Behandlungserfolg erfordert 

die ganzheitliche Rehabilitation die Berücksichtigung 

von 

• körperlichen, geistig-seelischen und sozialen 

Krankheitsfolgen, 

• Kontextfaktoren, Krankheitsrisiken und persönli-

chen Ressourcen. 

Ein mehrdimensionales, multidisziplinäres und multi-

modales Behandlungs- und Rehabilitationskonzept 

• bessert funktionelle Einschränkungen, 

• unterstützt eine angemessene Krankheitsverar-

beitung, 

• fördert gesundheitsgerechte Verhaltensweisen. 

• bezieht arbeitsbezogene und soziale Anforderun-

gen in den Rehabilitationsprozess mit ein und 

vermittelt Wege zu deren Bewältigung. 

Praktisch erfordert dies eine multidisziplinäre Zu-

sammenarbeit verschiedenster Gesundheitsberufe 

und den Einsatz multimodaler bio-psycho-sozialer 

Strategien und medizinisch-therapeutischer Techni-

ken. Je nach individueller Gestaltung werden so 

mehrere Wirkdimensionen in unterschiedlichem 

Ausmaß zugleich angesprochen. 

Die Klinik Am Schönen Moos integriert psychody-

namische, kognitiv-behaviorale, humanistisch-

gesprächstherapeutische und systemische sowie 

neurobiologisch orientierte Therapiekonzepte. Der 

Behandlungsschwerpunkt liegt auf Gruppenbehand-

lungen. 

 

1.6.3 Therapiebausteine 

Psychotherapeutische Versorgung 

Individuelle Erarbeitung eines psychotherapeutischen 

Therapieplans unter Berücksichtigung störungsorien-

tierter und funktionsorientierter Therapieziele zu Be-

ginn des Aufenthaltes bestehend aus Einzel- und 

Gruppenpsychotherapie mit Motivationsförderung, 

emotionaler und kognitiver Anreicherung, Arbeit am 

Krankheits- und Veränderungsmodell, fokussierter 

Bearbeitung der individuellen psychosozialen Prob-

lemlagen unter besonderer Berücksichtigung der be-

ruflichen Situation, ggf. unter Miteinbezug von Ange-

hörigen. 

Gruppentherapie als zentrales psychotherapeuti-

sches Angebot: störungsspezifische psychoedukative 

Gruppentherapieangebote wie z. B. Depressions- 

und Angstbewältigung, Schmerzbewältigung, stabili-

sierende Traumatherapie, Trauerbewältigung, Nicht-

rauchertraining, darüber hinaus störungsübergreifen-

de Angebote wie z. B. psychotherapeutische Basis-

gruppe, Projektgruppe, Schlafhygiene, Arbeitsplatz-

konfliktmanagement/Stressbewältigung am Arbeits-

platz, Sozialkompetenztraining. 

Entspannungstherapie: Erlernen eines Entspan-

nungsverfahrens zur Optimierung der psychophysi-

schen (Auto-)Regulation, z. B. progressive Mus-
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kelentspannung nach Jacobson, Traumreisen, Acht-

samkeitsübungen. 

Ärztlich-medizinische Versorgung: Orientierende 

internistische und orthopädische Aufnahme- und 

Entlassuntersuchung, Erarbeitung eines individuellen 

somatischen Therapieplans, Mitbehandlung 

rehabilitationsrelevanter Begleiterkrankungen, 

rationale Pharmakotherapie, Indikationsstellung für 

erforderliche weiterreichende Diagnostik, 

wöchentliche Verlaufskonsultationen, 

Notfallversorgung. 

Physiotherapie und physikalische Therapie: syn-

drom-orientierte Individualbehandlung zur Symptom-

reduktion und Förderung normaler Beweglichkeit bei 

entsprechender Komorbidität durch Krankengymnas-

tik verschiedener Orientierungen, Rückenschule, 

Balneo- und Elektrotherapie, Hydrotherapie, Lymph-

drainage. 

Sport- und Bewegungstherapie: körperliche Akti-

vierung, Ausdauer-, Kraft-, Koordinations- und Wahr-

nehmungstraining durch Ergometertraining, Wasser-

gymnastik, Muskelaufbautraining, gezielte Bewe-

gungsförderung, freizeittherapeutische Spiel- und 

Sportaktivitäten. 

Ergotherapie: Berufsbezogene Diagnostik, Werkthe-

rapie, kognitives Funktionstraining/Arbeitsplatz-

training. Sie unterstützt als zentrale Aufgabe den 

Medizinisch-Beruflich-Orientierten Rehabilitations-

(MBOR)-Prozess Stufe A und B.  

Ernährungs- und Diätberatung: Diätberatung und 

praktische Anleitung für den Umgang mit Stoffwech-

selstörungen im Rahmen der Lehrküche, Schulungs-

buffet, Gesundheitstraining, ausführliche Psychoedu-

kation, Beratungen zu Essstörungen, Einkaufstrai-

ning. 

Sozial- und Berufsberatung: Analyse der häusli-

chen und beruflichen Situation, Vermittlung grundle-

gender sozialrechtlicher Themen, Ermittlung von Un-

terstützungsbedarf, Organisation der Nachsorge, Or-

ganisation beruflicher Wiedereingliederungsmaß-

nahmen, auf Wunsch Kontaktaufnahme zu Behör-

den, Selbsthilfegruppen u. a.. 

Im Rahmen des MBOR-Konzeptes bietet der Sozial-

dienst alle Basisangebote (Stufe A) und Kernangebo-

te (Stufe B) an wie berufsbezogene Diagnostik, sozi-

alrechtliche Informationen, psychosoziale Arbeit, Be-

werbertraining. Angebote der Stufe C erfolgen über 

das Orientierungsgespräch und das Berufscoaching 

in Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungswerk 

Schömberg gGmbH. 

Psychosomatische Rehabilitationspflege: Zentra-

ler Ansprechpartner während der gesamten Rehabili-

tationsmaßnahme, Koordination und Steuerung der 

diagnostischen und therapeutischen Abläufe, Unter-

stützung des bio-psycho-sozialen Rehabilitationspro-

zesses, Aktivierung zur Selbständigkeit und Eigen-

verantwortung, Verbesserung des Gesundheitsver-

haltens, Förderung angemessener Zielsetzungen, 

Ordnungstherapie, Rekreationstherapie. 

 

 

 

 

 

1.6.4 Durchführung & Koordination: Bezugstherapeutensystem 

Der/die Bezugstherapeut*in realisiert federführend 

die Durchführung und Koordination sowie individuelle 

Anpassung des Therapie- und Rehabilitationsplans 

an das Ergebnis des Rehabilitationsverlaufs. Durch 

regelmäßige (Team-) Besprechungen zwischen den 

verschiedenen Behandlern ist es gewährleistet, dass 

die Therapieziele und die Behandlungsmaßnahmen 

im Verlauf kontinuierlich überprüft und leidensgerecht 

an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. 

Die Teilhabe der Patient*innen an der Therapieziel-

vereinbarung (im Rahmen des Erstgesprächs) und 

Überprüfung der Zielerreichung (im Rahmen der wö-

chentlichen psychotherapeutischen Einzelgesprä-

chen und Sprechstundenkontakten) ermöglicht die 

gemeinsame Einschätzung, das Abgleichen unter-

schiedlicher Sichtweisen, das Besprechen des weite-

ren Vorgehens und die Planung geeigneter Nachsor-

gemaßnahmen. 
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1.6.5 Psychologische Diagnostik  

Den Schwerpunkt der klinischen Psychodiagnostik 

bilden Biographische Anamnese, Sozialanamnese, 

Verhaltensanalyse, Testpsychologische Untersu-

chung, Einschätzung der aktuellen psychischen und 

arbeitsbezogenen Belastungssituation, Feststellung 

von Mehrfacherkrankung, Einschätzung psycho-

sozialer Ressourcen, Einschätzung von Lösungs-

möglichkeiten und operationalisierte Verfahren. 

Eine computergestützte psychometrische Routinedi-

agnostik wird zur Eingangs- und Ergebnisbeurteilung 

eingesetzt. 

Bei Bedarf kommen die fachspezifischen psychomet-

rischen Instrumente zum Einsatz, etwa zum Syn-

drom-Screening (z. B. BDI, BAI, AKV, STAI, DSF, 

MMST, SOMS, MMPI-2), zur Interaktionsdiagnostik 

(z. B. IIP, SASKO), Persönlichkeitsdiagnostik (z. B. 

FPI, PSSI), zur Erfassung der Krankheitsverarbeitung 

(z. B. FESV), der gesundheitsbezogenen Lebensqua-

lität (z. B. BSS). 

Zur Diagnostik gesundheitsförderlicher bzw. -

gefährdender Verhaltens- und Erlebensmuster bei 

der Bewältigung von Arbeits- und Berufsanforderun-

gen kann das Arbeitsbezogene Verhaltens- und  

Erlebens-Muster (AVEM) eingesetzt werden. 

Neuropsychologische Tests dienen der Erfassung 

kognitiver Defizite (z. B. VGT, DCS-II). 

SIBAR wird als Screening-Instrument zur Abschät-

zung der Notwendigkeit eines besonderen bzw. er-

höhten Bedarfs für medizinisch-berufliche Orientie-

rung eingesetzt. Im Rahmen der Schmerztherapie 

werden bedarfsweise spezielle Fragebögen einge-

setzt (DSF, Tampa Scale). Patienten-Tagebücher 

werden z. B. bei chronischen Schmerzerkrankungen, 

bei Tinnitus oder bei Schlafstörungen eingesetzt.

1.7 Hygienestandards 

In der Klinik gelten der aktuelle Hygieneplan und die 

Regeln zum Ausbruchsmanagement. Diese regeln  

alle relevanten Fragen zur Hygiene und deren prakti-

sche Umsetzung. Für die Klinik besonders wichtige 

Aspekte (Umgang mit ansteckenden bzw. übertrag-

baren Erkrankungen (z. B. Noro- oder Coronaviren, 

Kopflaus-Befall) sind im Rahmen von Dienstanwei-

sungen geregelt. 

Mindestens zweimal jährlich tagt die Hygienekom-

mission. Ihr gehören an: der Ärztliche Direktor, die 

Geschäftsführung, die Hygienebeauftragte, die stell-

vertretende Hygienebeauftragte, die Pflegedienstlei-

tung, die Objektleitung der Hauswirtschaft, der Regio-

Objektleiter Recatec, die Abteilungsleitung Küche 

und das Qualitätsmanagement. Die Hygienekommis-

sion hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Sie 

wird vom Ärztlichen Direktor einberufen. Im Rahmen 

der Hygienekommission finden regelmäßige Bege-

hungen in den einzelnen Bereichen statt. Einmal im 

Jahr wird die gesamte Klinik begangen. 

Mindestens zweimal jährlich, sowie im Bedarfsfalle, 

werden durch unsere Hygienebeauftragte für das 

Personal Schulungen durchgeführt, die die Bedürf-

nisse der einzelnen Berufsgruppen berücksichtigen. 

Durch die konsequente Umsetzung der Hygienevor-

schriften konnte die Zahl der meldepflichtigen Er-

krankungen in den letzten Jahren kontinuierlich redu-

ziert werden. 
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1.8 Supervision, Fortbildung und Schulungen  

Die regelmäßige interne Supervision wird durch die 

Oberärzte in Form von kasuistischen Fallbespre-

chungen und gezielten Fallsupervisionen bei Prob-

lempatienten sichergestellt. 

Darüber hinaus besteht für sämtliche therapeutische 

Mitarbeiter ein umfangreiches externes Supervisi-

onsangebot und gezielt Mitarbeiterschulungen für 

die einzelnen Bereiche. Dieses Angebot konnte in 

den Jahren 2021 und 2022 aufgrund der sich immer 

wieder ändernden Virusvarianten von SARS CoV-2 

und der fortlaufenden Pandemie mit ihren vorge-

schriebenen Hygiene- und Abstandsregeln nur ein-

geschränkt und online stattfinden.  

Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Wöchentlich finden hausintern Fort- und Weiterbil-

dungsveranstaltungen zum gesamten Themen-

spektrum von Psychosomatik, Psychotherapie, Inne-

re Medizin sowie Sozialmedizin und Rehabilitation 

statt, die von der Landesärztekammer und der Lan-

despsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 

anerkannt sind. 

Seit Jahren wird im Rahmen gemeinsamer Weiter-

bildungsveranstaltungen mit niedergelassenen 

Ärzten aus der Region ein regelmäßiger Informati-

onsaustausch gepflegt und medizinische Methoden 

und Standards unter evidenzbasierten Aspekten ab-

geglichen. Mit diesen „Mittwochs-Fortbildungen“ 

wurde ein Forum für einen regen Austausch zwi-

schen Klinik und niedergelassenen Kolleg*innen in 

freier Praxis und anderen Institutionen geschaffen. 

Dieses Präsenzangebot musste auch in den Jahren 

2021 und 2022 aufgrund der fortlaufenden Pandemie 

leider ausgesetzt werden. 

Die Klinik am schönen Moos ist in der beruflichen 

Qualifikation von Ärzten und Psychologen sowie von 

den weiteren therapeutischen Fachkräften engagiert. 

Die Weiterbildung von ärztlichen und psychologi-

schen Psychotherapeuten erfolgt vor allem in Ko-

operation mit den Weiterbildungsinstituten in 

Ulm, Bamberg und Konstanz. 

 

2. Corona-Pandemie in den Jahren 2020 - 2022 

2.1 SARS CoV2 und seine Varianten: ein Virus bestimmt Arbeit und Leben

Auch die Jahre 2021 und 2022 werden von der 

Corona-Pandemie bestimmt. Während die Erste  

Welle am 02.04.2020 mit 6.494 Neuinfektionen als 

höchsten Wert vom RKI verzeichnet wird, ist die 

Zweite Welle am 17.12.2020 bei 31.051 Neuinfektio-

nen angekommen.  

Die Bundesrepublik ist am 19.01.2021 tiefrot. 

Während es am 22.02.2020 392.049 Infizierte gab, 

sind es am 17.12.2020 schon 1.406.161 Infizierte. 

Am 19.01.2021 gibt es laut RIK bereits 2.062.857 In-

fizierte und 48.449 Tote. Die 7-Tage Inzidenz liegt 

am 03.02.2021 bei 82,9 (siehe Abb. RKI vom 

19.02.2021): 
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Das Virus verschwindet nicht, es mutiert. Nach 

der Alpha Variante (B.1.1.7 erster Nachweis Sep-

tember 2020 Großbritannien), kommen die Beta-

Variante (B.1.351 erster Nachweis Mai 2020 Südafri-

ka), die Gamma-Variante (P.1 erster Nachweis No-

vember 2020 Brasilien), die Delta-Variante (B.1.617.2 

erster Nachweis Oktober 2020 Indien) und die Omik-

ron-Variante (B.1.1.529 erstmals in Südafrika 2021 

entdeckt). In der KW 42 von 2021 war die Delta-

Variante in Deutschland zu 100 % nachzuweisen. In 

der KW 51 von 2021 lag die Delta-Variante bei 80 % 

und die Omikron-Variante bereits bei 20 %. Am 

20.06.2022 weist das RKI die Omikron-Varianten 

BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 und BA.5 aus. Die Omikron –

Variante nimmt deutlich zu. Während lange Zeit die 

Omikron-Variante BA.2 mit bis zu 97,7 % vorherrscht, 

dominieren in KW 23 von 2022 die Variante BA.5 mit 

49,7 % gefolgt von der Variante BA.2 mit 44,1 % und 

BA.4 mit 5,8 %.  

Eine Ausbreitung oder Eindämmung lässt sich nur 

verhindern, wenn die Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts, des Bundesministeriums für Gesund-

heit und der Weltgesundheitsorganisation eingehal-

ten werden.  

Damit stehen die Maßnahmen in der Klinik wie Ab-

stand einhalten von mindestens 1,5 Meter, Hände-

Hygiene, Husten- und Niesregeln und das Tragen 

einer FFP2 Maske, Lüften der Räume, Vermeiden 

von geschlossenen Räumen, Gruppen und Ge-

dränge und Gespräche in lebhafter Atmosphäre 

immer noch im Mittelpunkt. 

Alle neu ankommende Patient*innen werden in der 

Begrüßung auf diese Maßnahmen hingewiesen. Die 

Klinik hält sich zudem an die Regeln des Landes Ba-

den-Württemberg. Anfang des Jahres 2021 waren 

private Treffen mit Personen eines fremden Haushal-

tes limitiert. Ebenso wurden Regeln für den öffentli-

chen Raum erlassen. Sport war nur entweder allein, 

zu zweit mit einer weiteren nicht im Haushalt leben-

den Person oder mit Angehörigen des eigenen 

Haushalts erlaubt.  

Da die Klinik und ihre Patient*innen nicht als ein ge-

meinsamer Haushalt angesehen werden kann, gelten 

hier weiterhin große Vorsichtsmaßnahmen. Der Be-

such von Angehörigen blieb ausgesetzt. Der Fitness-

raum sowie das Schwimmbad konnte für die Freizeit 

nicht zur Verfügung gestellt werden. Das Zusammen-

leben in der Klinik sowie in den Gruppentherapien 

bleibt ebenso von den Regeln: Abstand einhalten, 

korrektes Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Lüften 

der Räume und Gruppen, Gedränge, Gespräche in 

lebhafter Atmosphäre vermeiden, betroffen.  

Zur Sicherheit wurden weiterhin alle Gruppenthera-

pien in der Teilnehmerzahl halbiert. Die Pati-

ent*innen wurden über Klinik-Aushänge und über die 

Infotafel am Eingang über die Hygieneregeln, not-

wendige Infektionsschutzmaßnahmen und aktuelle 

Beschlüsse der Landesregierung informiert.  

Am 06.01.2021 meldete das RKI 25.946 Neuinfektio-

nen in Deutschland, diese gingen am 23.02.2021 auf 

3.883 Neuinfektionen zurück, und stiegen am 

21.04.2021 wieder auf 24.884 Neuinfektionen an. Am 

21.04.2021 stieg die Zahl der Infizierten in Deutsch-

land auf 3.180.183 an. In Frankreich lag sie bei 

5.296.222, in der Türkei bei 4.384.624 Infizierten, in 

Italien bei 3.891.063.  

Die Regeln in Baden-Württemberg sehen bei einer 

7 Tage-Inzidenz von über 100 bei Treffen im öffentli-

chen/privaten Raum max. ein Haushalt und eine wei-

tere Person, eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 

Uhr, im Einzelhandel Zutritt nur über Click & Collect 

vor, des Weiteren sind körpernahe Dienstleistungen 

geschlossen und ein Frisörbesuch ist nur mit negati-

vem Schnelltest möglich. Galerien, Museen, Ge-

denkstätten, Zoos, Restaurants, Bars, Fitnessstudios 

und Schwimmbäder/Thermen sind geschlossen.  

Alle Regeln, die in der Öffentlichkeit gelten, gel-

ten auch in der Klinik.  

Am 05.05.2021 meldet das RIKI 18.034 Neuinfektio-

nen mit einer Tagesinzidenz von 132,8.  

Am 17.11.2021 wird die Alarmstufe 1 in Baden-

Württemberg ausgerufen. Die Lage in den Kran-

ken-häusern ist kritisch, OPs müssen verschoben 

werden. Es gilt die 2 G-Regel (geimpft und genesen) 

für Restaurants, Museen, Ausstellungen, sonstige 

Veranstaltungen, Fitnessstudio und Sport in Sport-

stätten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf sich 

nur als ein Haushalt mit einer weiteren Person tref-

fen.  

Im Einzelhandel gilt die 3 G-Regel: für nicht immuni-

sierte Personen ist der Zutritt nur mit negativem 

Schnelltest erlaubt, ausgenommen von der 3 G-

Regel sind die Geschäfte der Grundversorgung und  

Märkte im Freien. Für Sport im Freien gilt die 3G-

Regel mit PCR Test-Pflicht. 
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Am 24.11.2021 wird in Baden-Württemberg die 

Alarmstufe 2 ausgerufen. Es gilt die 2G+ Regelung: 

genesene und geimpfte Personen müssen zusätzlich 

einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder PCR-

Test in folgenden Bereichen wie Theater-, Opern- 

und Konzertaufführungen, Filmvorführungen, Stadt- 

und Volksfeste, Stadtführungen und Informations-, 

Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen, Dis-

kotheke, Clubs und Weihnachtsmärkte vorlegen. 

Auf den Weihnachtsmärkten dürfen nur 50 Prozent 

der üblichen Besucherzahl eingelassen werden. 

Für körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme von 

Friseurbetrieben und Barbershops gilt die 3G-Regel 

mit PCR-Test. 

Die Impfquote in Deutschland liegt am 23.11.2021 

bei 68 %. Am 15.12.2021 bei 69,8 %. Zu diesem 

Zeitpunkt gibt es die zugelassenen mRNA COVID-

19-Impfstoffe Comirnaty von BioNTech/Pfizer und 

Spikevax von Moderna mit einer Wirksamkeit von bis 

zu 95 % sowie die vektorbasierten Impfstoffe 

Vaxzevria von AstraZeneca mit einer Wirksamkeit 

von bis zu 80 % und COVID-19 Vaccine Janssen von 

Johnson & Johnson mit einer Wirksamkeit von bis zu 

70 %. Am 24.06.2022 haben 64,7 Mio. Menschen 

(77,8 % der Bevölkerung) bisher eine Impfdosis 

erhalten. Davon sind 63,3 Mio. Menschen (76,2 %) 

bereits grundimmunisiert. 51,2 Mio. Menschen (6,8 

%) erhielten bereits eine Auffrischimpfung. Zu diesem 

Zeitpunkt waren 18,5 Mio. Menschen nicht geimpft 

(22,2 % der Bevölkerung). Für 4 Mio. Menschen im 

Alter von 0-4 Jahre (4,8 %) stand bislang noch kein 

zugelassener Impfstoff zu Verfügung.  

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz gilt die Regeln 

3G am Arbeitsplatz: Ungeimpfte, die nicht von zu 

Hause arbeiten können, müssen dem Arbeitgeber ei-

nen tagesaktuellen Schnelltest oder maximal 48 

Stunden alten PCR-Test vorlegen. Für Beherbergun-

gen gilt die 2G-Regelung.  Ausnahmen gibt es nur für 

geschäftliche und dienstliche Reisen und Härtefälle. 

Für Messen, Ausstellungen, Kongresse, Hotel-

(Gastronomie), Mensen, Cafes, Thermen, Freizeit-

parks, Ski-Lifte, Fitnessstudios, Sauna gilt die  2G+ 

Regel.  

In der Alarmstufe II sind Veranstaltungen nur mit bis 

zu 50 % Kapazität und maximal 500 Zuschauerinnen 

und Zuschauern bzw. Teilnehmenden vor Ort mög-

lich.  

Am 24.11.21 werden in Deutschland 66.884 Neuin-

fektionen registriert. In Baden-Württemberg werden 

10.169 gemeldet mit einer 7-Tage-Inzidenz von 470. 

Am 12.01.2022 lag die Zahl der Neuinfektionen in 

Deutschland bei 80.430, in Baden-Württemberg bei 

11.812 mit einer sinkenden 7-Tage-Inzidenz von 

357,1.  

Der Zugang zur Gastronomie (Restaurants, Cafes, 

Bars und Kneipen etc.) wird künftig nur noch Geimpf-

ten und Genesenen mit einem tagesaktuellen Test 

oder Geboosterten (3-fach-Geimpften) gewährt. 

Ab dem 27.12.2021 gelten in Baden-Württemberg 

weitere Corona-Regelungen. Die Kontaktbeschrän-

kungen für Geimpfte und Genesene werden noch-

mals erweitert. Künftig muss in Innenräumen wieder 

eine FFP2-Maske getragen werden. Es wird eine 

Sperrstunden in der Gastronomie von 22:30 – 05:00 

Uhr eingeführt. Für Veranstaltungen wird die zulässi-

ge Anzahl von Teilnehmenden weiter herabgesetzt. 

Für geimpfte und genesene Personen gilt: 10 Perso-

nen in Innenräumen, 50 Personen im Freien.  

In Baden-Württemberg gilt die Alarmstufe 2. Es sind 

2 G+ Nachweise erforderlich. Zutritt in Geschäften 

und Innenräume ist nur für geimpfte oder genesene 

Personen mit negativem Schnell- oder PCR-Test, 

falls die Impfung oder Infektion länger als 3 Monate 

zurückliegt möglich.  

Alle Veranstalter und Dienstleister sind verpflichtet, 

dies zu kontrollieren. Sie müssen die Angaben mit 

einem amtlichen Ausweisdokument abgleichen. Ge-

nesenen- und Impfnachweise müssen elektro-

nisch, etwa mit der CoVPassCheck-App, geprüft 

werden. Ausnahmen gibt es nur für Genesene/ 

geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung 

(„Booster“) erhalten haben oder für Geimpfte mit ab-

geschlossener Grundimmunisierung oder Genesene 

mit einer nachfolgenden Impfung (letzte erforderliche 

Einzelimpfung darf nur mind. 14 Tage und max. 3 

Monate zurückliegen) oder für Genesene auf der 

Grundlage eines PCR-Nachweises (ab dem 28. Tag 

des Labornachweises, max. 3 Monate zurücklie-

gend).  

Am 28.12.2021 veröffentlicht das RKI einen Daten-

stand der von den Gesundheitsämtern übermittelten 

Fall-Zahlen von Omikron-Infektionen, der die Frage 

aufwirft, ob in Deutschland die nächste Welle kommt. 

Lag die Anzahl der Omikron-Fälle am 28.12.21 bei 
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6.257, schnellte diese am 10.01.2022 hoch auf 

43.655 Fälle.  

Am 08.03.2022 gab es in Deutschland 156.799 Neu-

infektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von 1.293,6. 

Die Zahl der Neuinfektionen stieg am 23.03.2022 auf 

283.789 an mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.734,2, 

fiel dann aber am 25.4.2022 wieder auf 20.084 Neu-

infektionen zurück mit einer 7-Tage-Inzidenz von 

790,8. Der Anteil der Omikron-Virusvariante nimmt 

zu. In der KW 05 von 2022 lag die Omikron-Variante 

BA1 bei 82,3 % und BA2 bei 16,6 %. In KW 14 lag 

die Omikron-Variante BA1 bei 4,3 % und BA2 bei 

95,3 %. Zu diesen Zeitpunkten spielten die anderen 

Corona-Varianten eine untergeordnete Rolle. Ledig-

lich die Delta-Variante war in der KW 5 noch zu 0,7 

%, in KW 6 zu 0,3 %, in KW 9, 10, 11 und 12 unter 

0,1 % nachzuweisen, die Alpha-Variante lag in KW 7  

unter 0,1 %, in KW 11 unter 0,1 %. Die Beta-Variante 

lag in KW 11 unter 0,1 %.  

Die Bundesregierung ändert das Infektions-

schutzgesetz. Die Schutzvorkehrungen wie Mas-

kenpflicht und Abstandsregeln werden weitergeführt. 

Maßnahmen wie 3G, 2 G oder 2 G+ Test können von 

den Ländern beschlossen werden. Entscheidend ist 

die Regelung im jeweiligen Bundesland. Ausge-

schlossen sind die Anordnungen von Ausgangssper-

ren und Beherbergungsverboten sowie die pauschale 

flächendeckende Schließung von Schulen, Gastro-

nomie, Geschäften oder Sportstätten. Ein Basis-

Schutz wie die Maskenpflicht, etwa in Krankenhäu-

sern oder Pflegeeinrichtungen, kann bestehen blei-

ben. Auch die Maskenpflicht im öffentlichen Nahver-

kehr sowie die Testpflicht an Schulen sind weiterhin 

möglich. Die Regelungen sollen bundesweit bis zum 

19.03.2022 gelten. Eine Verlängerung ist um drei 

Monate möglich, wovon das Land Baden-

Württemberg Gebrauch macht.  

In Baden-Württemberg gilt nun eine geänderte  

Corona-Verordnung mit einer Abstands-, Masken- 

und Hygieneempfehlung: die Einhaltung eines Min-

destabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen, 

eine ausreichende Hygiene, das Tragen einer medi-

zinischen Maske oder einer Atemschutzmaske (FFP2 

oder vergleichbar) in öffentlich zugänglichen ge-

schlossenen Innenräumen und das regelmäßige Be-

lüften von geschlossenen Räumen werden generell 

empfohlen. In Zahnarztpraxen ist die Maskenpflicht 

aufgehoben. 

Baden-Württemberg weißt am 08.04.2022 3.195.332 

Corona-Fälle aus. Bayern kommt auf 4.253.659 Fälle 

und Nord-Rhein-Westfalen liegt bei 4.471.735 Fällen. 

Insgesamt kommt Deutschland an diesem Tag auf 

22.441.051 Corona-Fälle im Land.  

Am 02.05.2022 sinkt die Anzahl von Neuinfektionen 

in Deutschland auf 4.0324 Infizierte mit einer 7-Tage-

Inzidenz von 639,5. Am 16.05.2022 liegt die Zahl der 

Neuinfektionen bei 2.305 mit einer 7-Tage-Inzidenz 

von 439,2.  

Der geringere Anteil schwerer Erkrankungen und 

die niedrigere Zahl der mit COVID-19 assoziierten 

Todesfälle während der Omikron-Welle werden 

auf die zunehmende Grundimmunität in der Be-

völkerung zurückgeführt, insbesondere aufgrund 

der sehr gut wirksamen Impfung, in Kombination mit 

einem grundsätzlich geringeren Anteil schwerer Er-

krankungen bei Infektionen, die durch die Omikron-

Variante hervorgerufen werden.  

Zum 11.05.2022 waren insgesamt 78 % der Bevölke-

rung mindestens einmal und 76 % vollständig ge-

impft; 60 % der Bevölkerung erhielten eine Auf-

frischimpfung. In KW 19 von 2022 waren hochge-

rechnet rund 7,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger 

(17 %) in der Altersgruppe 18-59 Jahre und rund 2,0 

Millionen (8,4 %) in der Altersgruppe ab 60 Jahre 

noch nicht geimpft.  

Am 24.06.2022 lag die Zahl der Neuinfektionen in 

Deutschland bei 108.190 mit einer 7-Tages-Inzidenz 

von 618,2. 

Die Klinik bietet Ihren Mitarbeiter*innen und auch 

Patien*innen über 4 Termine an, sich in der Klinik 

impfen zu lassen.  Nach wie vor gelten in der Klinik 

die Hygienevorgaben, die Abstandsregeln und das 

Tragen eines FFP2-Mund-Nasen-Schutzes für alle.    

Deutschland diskutiert inzwischen die Impfpflicht vor 

allem für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern 

sehr kontrovers.  Von der Regierung wird schließlich 

eine Regel für den Nachweis eines vollständigen 

Impfschutzes für den Gesundheitssektor zum 1. Ok-

tober 2022 angekündigt. Diese besagt, dass voll-

ständiger Impfschutz vorliegt, nach drei Einzelimp-

fungen (die letzte Einzelimpfung muss mindestens 

drei Monate nach der zweiten Einzelimpfung erfolgt 

sein), nach zwei Einzelimpfungen - PLUS positivem 

Antikörpertest vor der ersten Impfung ODER 

- PLUS einer mittels PCR-Test nachgewiesenen 

SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten Imp-
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fung ODER - PLUS einer mittels PCR-Test nachge-

wiesenen SARS-CoV2-Infektion nach der zweiten 

Impfung (seit der Testung müssen 28 Tage vergan-

gen sein).  

Am 20.09.2022 teilte Gesundheitsminister Lucha in 

einer Presseerklärung mit, dass Beschäftigte in Ein-

richtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs kei-

ne dritte Impfung nachweisen müssen, sofern sie vor 

dem 01.10.2022 eingestellt worden sind. Nur Perso-

nen, die neu eingestellt werden sollen, müssen ab 

dem 01.10.2022 den Einrichtungsleitungen einen 

Nachweis vorlegen, der den dann geltenden strenge-

ren Anforderungen des § 22a IfSG genügt. 

Des Weiteren enthält das COVID-19-Schutzgesetz 

keine Verlängerung der einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht. 

Am 26.10.2022 weist die Bundesregierung 94.787 

Neuinfektionen und einen Wert von 528,0 bei der 7-

Tage-Inzidenz. 

Baden-Württemberg (11,1 Mio. Einwohner) verzeich-

net am 26.10.2022 4.786,291 Fälle insgesamt, in den 

letzten 7 Tagen 54.059 Fälle und 17.635 Todesfälle. 

Das Nachbarland Bayern (13,14 Mio. Einwohner) 

weist 6.426.323 Fälle insgesamt, 60.645 Fälle in den 

letzten 7 Tagen und beklagt 26.369 Todesfälle. Spit-

zenreiter in Deutschland ist Nordrhein-Westfalen 

(17,92 Mio. Einwohner) mit 7.230.564 Fällen insge-

samt, 103.699 Fällen in den letzten 7 Tagen und 

28.042 Todesfällen.   

Deutschland hat 83,13 Mio. Einwohner. Laut Ro-

bert-Koch-Institut haben am 26.10.2022 64,8 Mio. 

Menschen (77,8 % der Bevölkerung) bisher mindes-

tens eine Impfdosis erhalten. Davon sind 63,5 Mio. 

Menschen (76,3 %) bereits grundimmunisiert. 

51,9 Mio. Menschen (62,3 %) haben zusätzlich eine 

Auffrischungsimpfung erhalten. 9,6 Mio. Menschen 

(11,6 %) erhielten bereits eine zweite Auffrischungs-

impfung. Aktuell sind 18,4 Mio. Menschen nicht ge-

impft (22,2 % der Bevölkerung). Für 4,0 Mio. dieser 

Menschen im Alter von 0 bis 4 Jahren (4,8 %) steht 

bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung. 

Am 21.12.2022 sieht die Epidemiologische Lage 

nach dem RKI Lagebericht in Deutschland so aus:  

 

Die Lage hat sich durch die Impfsituation mit 63,5 

Mio. grundimmunisierten Personen (76,3 % haben 2 

Impfungen erhalten) und 52,1 Mio. Personen mit ei-

ner zusätzlichen Auffrischungsimpfung und 12,3 Mio. 

Personen mit einer 2. Auffrischungsimpfung in ganz 

Deutschland deutlich entspannt.  

Ab dem 01.10.2022 werden grundsätzlich 3 Impfun-

gen für eine Grundimmunisierung erforderlich.  

Am 11. November 2022 hat Baden-Württemberg 

die Corona-Verordnung zur Absonderung aufge-

hoben. Wer künftig in Baden-Württemberg positiv auf 

das Coronavirus getestet wird, muss sich ab 16. No-

vember 2022 nicht mehr wie bisher verpflichtend für 

mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben. 

Die neuen Regelungen sehen bei positiv getesteten 

Personen vielmehr grundsätzlich eine Maskenpflicht 

außerhalb der eigenen Wohnung vor. Grundsätzlich 

gilt aber, wer krank ist und Symptome hat, sollte wie 

bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschrei-

ben lassen. Persönliche Schutzmaßnahmen wie das 

Tragen von Masken sind weiterhin wichtig und wer-

den empfohlen. 

Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie 

sind allerdings noch nicht überschaubar. 

Immer mehr Menschen kommen mit Long-/Post-

Covid in die Klinik. 
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3. Prozess- und Ergebnisqualität 

3.1 Hauptziele der Behandlung 

Wir verstehen uns als Begleiter und Helfer. Unser  

integratives und interdisziplinäres Behandlungskon-

zept soll die vorhandenen Selbstheilungskräfte und 

Ressourcen fördern und stärken, sowie dabei helfen, 

krankmachende Problembewältigungsstrategien zu 

erkennen und zu überwinden. Ziel ist es, neue ge-

sundheitsfördernde Denk- und Verhaltensweisen 

einzuüben. Die Hauptziele der Behandlung werden 

in Bezug auf die bestehende Störung, Beeinträchti-

gung oder Erkrankung gemeinsam und individuell 

zwischen Patient und Behandlungsteam festgelegt. 

Grundvoraussetzungen für das Gelingen einer Be-

handlung sind hohe Motivation und Vertrauen in die 

persönlichen und fachlichen Qualitäten der Teams. 

Um bestmögliche Qualität zu gewährleisten, nutzen 

alle Beschäftigten der Klinik regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungen und stehen während der Behand-

lungsprozesse in regelmäßiger Super- und Inter-

vision. 

3.2 Patient*innenstruktur 
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Anteil der einzelnen Rentenversicherungsträger an DRV-Patienten in 2021 

(Quelle: „Struktur der Rehabilitand*innen – Bericht 2022“ der DRV) 
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Obwohl der Großteil unserer Patient*innen aus dem 

süddeutschen Raum zu uns anreist, ist auf der Land-

karte zu sehen, dass wir Patienten aus nahezu allen 

Bundesländern aufnehmen. Neben Bayern und Ba-

den-Württemberg zählen dabei Rheinland-Pfalz,  

Nordrhein-Westfalen und Hessen zu den Bundeslän-

dern, aus denen die meisten unserer Patient*innen 

anreisen. 

(Quelle: „Struktur der Rehabilitand*innen – Bericht 2022“ der DRV) 

 

 

Herkunfts-Bundesland Anzahl 

Baden-Württemberg 643 

Bayern 651 

Berlin 5 

Brandenburg 2 

Bremen 6 

Hamburg 1 

Hessen 32 

Mecklenburg-Vorpommern 0 

Niedersachsen 11 

Nordrhein-Westfalen 56 

Rheinland-Pfalz 102 

Saarland 7 

Sachsen 9 

Sachsen-Anhalt 4 

Schleswig-Holstein 2 

Thüringen 7 
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Nationalität 

Die Klinik am schönen Moos bietet Fremdsprachen-

kenntnisse und die Möglichkeit zur Therapie in der 

Muttersprache in den Sprachen Türkisch und Rumä-

nisch. Daher behandelt die Klinik auch einen Anteil 

ausländischer Patient*innen. Im Jahr 2021 lag der 

Anteil der Patient*innen mit Migrationshinter-

grund bei 8,5 %, im Jahr 2022 bei 7,1 %. 

 

Behandlungsdauer 

Die durchschnittliche Behandlungsdauer lag in den Jahren 2017 bis 2021 konstant im Bereich zwischen 35 und 36 

Tagen. 2022 betrug der Wert 34,2 Tage. 

 

Nachsorge 

Der möglichst nahtlose Anschluss einer Nachsor-

gebehandlung steht im Fokus der Arbeit des Sozi-

aldienstes. Im Jahr 2021 konnten bei insgesamt 

1.540 DRV-Patient*innen folgende Nachsorge-

maßnahmen in die Wege geleitet werden: 

 

(Quelle: „Struktur der Rehabilitand*innen – Bericht 2022“ der 

DRV) 

� 195 Reha-Nachsorge (vorrangig Psy-RENA) 

� 165 Stufenweise Wiedereingliederungen (SWE) 

� 110 Empfehlung zu Leistungen zur Teilhabe am 

       Arbeitsleben (LTA) 

� Insgesamt konnten 98 % unserer Patient*innen kon-

krete Empfehlungen für Nachsorgemaßnahmen 

ausgesprochen werden. 

 

Sozialmedizinische Merkmale der Rehabilitand*innen 2021 

Auszug aus „Struktur der Rehabilitand*innen Bericht 2023“ der DRV (Entlassungszeitraum 01.01.2021 bis 

31.12.2021): 

Arbeitsunfähigkeit vor der Reha  Entlassungsform 

keine AU-Zeiten innerhalb von 12 Monaten vor Reha 8 %  regulär 85 % 

bis unter 3 Monate AU 28 %  vorzeitig auf ärztliche Veranlassung 2 % 

3 bis 6 Monate AU 12 %  vorzeitig mit ärztlichem Einverständnis 9 % 

6 und mehr Monate AU 50 %  vorzeitig ohne ärztliches Einverständnis 2 % 

nicht erwerbstätig 2 %  disziplinarisch 0 % 

   verlegt 1 % 

3.3 Patienten-Meinung 

Die Meinung unserer Patient*innen ist uns wichtig. 

Deshalb bieten wir allen Patient*innen die Möglich-

keit, ihre Erfahrungen, die sie während ihres Aufent-

haltes in unserem Haus gemacht haben, über das 

Patienten-Meinungs-Formular mitzuteilen. Hierbei 

werden Lobe, Verbesserungsvorschläge und auch 

Kritiken entgegengenommen. Dies hilft uns dabei, 

Fehler bzw. Missstände zu erkennen und zu verbes-

sern oder abzuschaffen. 

In den Jahren von 2014 bis 2022 gaben jeweils zwi-

schen 14 und 21 % unserer Rehabilitand*innen 

mindestens eine Meldung über die Patienten-

Meinung ab. Insgesamt ist über die Jahre eine Stei-

gerung der Beteiligungsquote zu verzeichnen bei 

gleichzeitigem kontinuierlich wachsendem Anteil der 
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Lobe seit 2015. Im Frühjahr 2020 war jedoch ein Ein-

bruch dieses positiven Trends zu verzeichnen, der in 

engem Zusammenhang mit den zahlreichen Ein-

schränkungen durch die Corona-Pandemie und den 

damit verbundenen Maßnahmen steht. Seit sich bzgl. 

der Corona-Maßnahmen allmählich wieder Normalität 

einstellt, setzt sich der positive Trend des wachsen-

den Anteils der Lobe an der Gesamtzahl der einge-

gangenen Meldungen über die Patienten-Meinungen 

jedoch wieder fort. 

 

3.4 Haupt- und Nebendiagnosen 
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4. Qualitätsmanagement  

4.1 Qualitätssicherung 
 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung 

ergibt sich aus § 20 SGB IX. Für den nachhaltigen 

Erfolg der K.a.s.M sind die Qualität der medizini-

schen Versorgung und der sonstigen Dienstleistun-

gen der K.a.s.M mitentscheidend. Es gehört daher 

traditionell zum Selbstverständnis der K.a.s.M, ihrer 

Mitarbeiter*innne und ihres Trägers, die Leistungen 

der Klinik kontinuierlich zu optimieren. In diesem Sin-

ne führt die K.a.s.M seit Jahren bereits verschiedene 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch: 

Qualitätssicherung durch Teilnahme am Quali-

tätssicherungsprogramm der DRV Bund 

Die Klinik am schönen Moos nimmt als Reha-

Einrichtung an den Maßnahmen der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund zur externen Qualitätssiche-

rung wie Peer Review, Reha Therapiestandards De-

pressive Störungen, Rehabiliandenbefragung Psy-

chosomatik, Rehabilitandenstruktur, Sozialmedizini-

scher Verlauf und Therapeutische Versorgung KTL  

teil. Dabei erhebt die DRV z. B. Daten zur Struktur 

und Belegung der Klinik und erstellt bei der Auswer-

tung ein Benchmark im Vergleich zu anderen teil-

nehmenden Kliniken. 

Qualitätssicherung des Weiteren durch 

• leitliniengestützte Behandlungen 

• fachärztlich geleitete Team- und Fallbe-

sprechungen 

• Supervision für medizinisch-therapeutische  

Mitarbeiter*innen 

• Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter*innen 

• Kontinuierliches Verbesserungsmanagement 

(KVM) 

• interne Qualitätszirkel 

• Kommissionen (z. B. Arzneimittel, Hygiene,  

Arbeitssicherheit) 

• jährliche Managementbewertung 

• jährlicher Strategieworkshop 

Die Klinik ist zertifiziert nach Q-Reha. Es handelt sich 

hierbei um ein BAR anerkanntes Verfahren. Das Zer-

tifikat ist drei Jahre gültig. Dieser Kreislauf setzt sich 

kontinuierlich fort. Am 04./05.11.2020 fand die letzte 

erfolgreiche Rezertifizierung statt. 
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4.2 Qualitätspolitik  

Die gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung 

ist eine Chance, die Klinikorganisation perspektivisch 

effizienter zu gestalten. 

Diese Qualitätssicherung schafft die Grundlage, die 

Qualität der konkreten alltäglichen Versorgungspraxis 

in Struktur, Abläufen und Arbeitsergebnissen ständig 

kritisch zu reflektieren, d. h. zu prüfen, zu sichern und 

im Sinne einer ständigen Verbesserung weiterzuent-

wickeln. 

Mit der Einführung von übergeordneten Zielen, die 

sich an den Qualitätskennzahlen der Deutschen 

Rentenversicherung orientieren, wurden messbare 

Qualitätsziele als Beitrag zur strategischen Unter-

nehmensentwicklung formuliert. Diese Qualitätsziele 

sind das Bindeglied zwischen der Qualitätspolitik und 

deren Verfolgung im Arbeitsalltag der Klinik am 

schönen Moos. Qualitätsziele und sämtliche im je-

weils vergangenen Jahr durchgeführten Maßnahmen 

werden anhand von Kennzahlen auf Wirksamkeit in 

der jährlichen Managementbewertung/Strategie-

workshop überprüft und bewertet. So wird eine konti-

nuierliche Kontrolle sämtlicher relevanter Kennzahlen 

sichergestellt und ein frühzeitiges Erkennen von 

Problemen und die Einleitung von Gegenmaßnah-

men gewährleistet. Als Dienstleister im Gesund-

heitswesen verfolgen wir das Ziel für Patient*innen, 

Zuweiser, Kostenträger und niedergelassene Ärzte 

und Psychotherapeuten eine qualitativ hochwertige 

medizinisch-therapeutische Leistung zu erbringen 

und die Strukturvorgaben der Kostenträger bestmög-

lich zu erfüllen. Für die Zufriedenheit aller Beteiligten 

ist es wichtig, deren Bedürfnisse und Wünsche zu 

kennen, um das Leistungsangebot soweit möglich 

daran orientieren zu können. 

Die K.a.s.M ist sich ebenso ihrer sozialpolitischen 

Verantwortung gegenüber Arbeitnehmer*innen, Ar-

beitgeber*innen, Sozialkassen, Beitragszahlern und 

Patient*innen bewusst. Sie sieht ihre Hauptaufgabe 

in dem Ziel, den Patienten durch einen erfolgreichen 

Rehabilitationsaufenthalt zu befähigen, wieder am 

Arbeitsleben und am Leben in der Gesellschaft teil-

haben zu lassen und unseren Mitarbeiter*innen einen 

Arbeitsplatz zu bieten, der ihnen dauerhaft eine si-

chere Existenz gewährleistet, an dem insbesondere 

Familie und Beruf vereinbar sind, sie fachlich weiter-

gebildet werden und sich gerne längerfristig an die 

Klinik binden. 

5. Leitbild 

Das Leitbild wird regelmäßig überprüft und ange-

passt. In einem Abstimmungsprozess unter den 

Mitarbeiter*innen der Klinik wurde folgendes neues 

Leitbild herausgearbeitet:  

„Unser Leitbild begleitet uns bei unserer täglichen 

Arbeit.  

Wir arbeiten mit Menschen für Menschen. 

Wir wollen, dass sich unsere Rehabilitand*innen bei 

uns gut angenommen und verstanden fühlen. 

Mit den vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen 

und unseren vielfältigen Qualifikationen bieten wir 

einen umfassenden Blick auf die Problemlagen unse-

rer Rehabilitand*innen und setzen unsere ganze 

Kraft und unser Wissen für den größtmöglichen 

Therapieerfolg ein. 

Wir begegnen unseren Rehabilitand*innen als ei-

genverantwortlich handelnden Menschen auf Au-

genhöhe und sehen sie als Mitgestalter*innen Ihrer 

Gesundheit in ihrem eigenen Heilungsprozess. 

Wir unterstützen unsere Rehabilitand*innen bei der 

Verfolgung ihrer festgelegten Ziele, um die Teilha-

be an Beruf und Alltag wiederzuerlangen und wieder 

mitten im Leben zu stehen. 

Dabei ist uns ein hoher Grad an Zufriedenheit un-

serer Rehabilitand*innen sehr wichtig. Wir arbeiten 
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gemeinsam mit ihnen an realistischen Lösungen 

für die weitere individuelle Lebensperspektive. 

Als gutes Team haben wir Freude an der Arbeit, 

pflegen ein kollegiales Miteinander und schätzen 

ein gutes Arbeitsklima. Wichtig ist uns, dass unsere 

Zusammenarbeit durch gegenseitigen Respekt, ge-

genseitige Wertschätzung der Arbeit und Vertrauen 

geprägt ist. Ein jeder von uns leistet mit seiner Arbeit 

einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele 

unserer Klinik. Eine konstruktive, vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit ist uns auf allen Ebenen wichtig. Das 

gilt auch für die Zusammenarbeit mit unseren Kos-

tenträgern, niedergelassenen Zuweiser*innen sowie 

Dienstleistern und Lieferanten. 

Wir fühlen uns dem Leitgedanken des Qualitäts-

managements und der kontinuierlichen Verbesse-

rung verpflichtet. Die internen und externen Verfah-

ren zur Qualitätssicherung, Rückmeldungen unserer 

Rehabilitand*innen sowie die Erkenntnisse aus Wis-

senschaft, Leitlinienentwicklung und demografischer 

Entwicklung fließen als wichtige Impulse in unsere 

Konzepte, Modernisierung der Klinik und Fort- und 

Weiterbildung unserer Kolleg*innen mit ein. 
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6. Allgemeine Klinikmerkmale 

Anschrift der Klinik: Klinik am schönen Moos 
 Klinik für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie 
 Am schönen Moos 7 - D - 88348 Bad Saulgau 
 
Telefon: 07581 / 507 – 0 

Fax: 07581 / 507 – 211 

E-Mail: info@klinik-a-s-moos.de 

Internet: www.klinik-a-s-moos.de 

Institutionskennzeichen:  stationär: 510840482 

 

Geschäftsführung: Andrea Traub 

Assistenz der GF: Aileen Schmid 

Telefon: 07581 / 507 – 201 

Fax: 07581 / 507 – 275 

E-Mail: Aileen.Schmid@klinik-a-s-moos.de 

 

Ärztliche Leitung: Dr. Steffen Häfner 
 Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
 Sozialmedizin, Physikalische Therapie und Balneologie 
 Naturheilverfahren  

E-Mail: Stefffen.Haefner@klinik-a-s-moos.de 

 

Chefarztsekretariat: Sabine Nußbaum 

Telefon: 07581 / 507 – 252 

Fax:  07581 / 507 – 353 

E-Mail: Sabine.Nussbaum@klinik-a-s-moos.de 

 

Patientenmanagement: Eugenia Asselborn, Doris Sauter, Anna Horn 

Telefon: 07581 / 507 – 191 oder – 194 

Fax: 07581 / 507 – 357 

E-Mail: Patientenmanagement@klinik-a-s-moos.de 

Rezeption: Marina Halder, Karin Brotzer, Elke Mau 

Telefon: 07581 / 507 – 0 

Fax:  07581 / 507 – 211 

E-Mail:  info@klinik-a-s-moos.de 
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Stand: März 2023 

Der Qualitätsbericht wird im Zweijahresturnus herausgegeben. 

 

 


